
A 9 K 2104/07 

VERWALTUNGSGERICHT KARLSRUHE 

Im Namen des Volkes 
Urteil 

In der Verwal tungsrechtssache 

- Kläger -
prozessbevol lmächtigt: 
Rechtsanwälte 

gegen 

Bundesrepubl ik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtl inge, 
-Außens te l l e Karlsruhe -
Durlacher Al lee 100, 76137 Karlsruhe, Az: 5 259 096 - 276 

- Beklagte -

wegen Asyl fo lgeantrag 

hat das Verwaltungsger icht Karlsruhe - 9. Kammer - durch den Vorsi tzenden Richter 
am Verwaltungsger icht als Einzelrichter auf die mündl iche Verhand
lung 

vom 14. Dezember 2009 

für R e c h t erkannt: 

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts für Migration und 
Flüchtl inge vom 29.06.2007 verpfl ichtet, dem Kläger die Flüchtl ingseigenschaft zuzu
erkennen. 

Im Übrigen, soweit der Kläger die Verpf l ichtung der Beklagten begehrt, ihn als Asyl 
berechtigten anzuerkennen, wird die Klage abgewiesen. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
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TATBESTAND 

Der nach seinen Angaben 1972 in Sudan geborene Kläger, ein su 

danesischer Staatsangehöriger musl imischen Glaubens vom Volk der Masalit, stellte 

erstmals am 06.12.2005 Asylantrag, zu dessen Begründung er zunächst mit Schrift

satz seines damal igen Bevol lmächtigten vom 18.10.2005 vortrug, er sei im Jahr 2003 

mit e inem V isum in die Bundesrepubl ik Deutschland eingereist, um in das 

Studium der Polit ikwissenschaft aufzunehmen. Aufgrund seiner polit ischen Aktivi tä

ten in Deutschland könne er nicht ohne Gefahr für Leib und Leben in den Sudan zu 

rückkehren. 

Bei seiner Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge am 

08.12.2005 gab der Kläger weiter an, er sei in geboren gnd in auf

gewachsen. Sein Vater sei 1999 verstorben. Seine Mutter lebe noch in Er 

hab einen Bruder und zwei Schwestern, die im Sudan lebten. Er habe 1988 sein Ab i 

tur abgelegt. Danach habe er als Privatlehrer gearbeitet und sich um ein Auslands

studium bemüht. 1990 sei er erstmals mit e inem Besuchsvisum für sechs Wochen 

nach Deutschland gereist. Im August 1991 sei er zum Zweck der Au fnahme eines 

Studiums erneut nach Deutschland kommen. Zunächst habe er einen Sprachkurs 

von 18 Monaten absolviert und ein Studienkol leg besucht. Mit dem eigentl ichen Stu

dium habe er 1996 begonnen. Während seines Studiums in Deutschland habe er 

sich im Oktober 1995 für sechs Wochen und im Dezember 1999 für vier Wochen im 

Sudan aufgehalten. Seit Januar 2000 habe er ununterbrochen in Deutschland gelebt. 

Er unterstütze die Organisation JEM. Während seiner Schulzeit habe er an einer 

Demonstrat ion wegen der Erhöhung des Zuckerpreises te i lgenommen. Dabei sei er 

fes tgenommen und zwei Wochen lang auf der Polizeistation festgehalten worden. 

Bestraft worden sei er mit 25 Schlägen auf das Hinterteil. Seine Probleme hätten vor 

zwei Jahren begonnen. Aufgrund seiner polit ischen Aktivitäten in Deutschland sei 

seine Famil ie, darunter auch sein jüngerer Bruder, zwei Wochen lang inhaftiert wor

den. Papiere und ein kleines Haus seien beschlagnahmt worden. Seit 2003 beschäf

tige er sich mit der Organisat ion JEM. Auf e inem von der Evangel ischen Studenten

gemeinde im Januar 2003 ausgerichteten Seminar habe er den Gründer der JEM Dr. 

und dessen Vertreter in Deutschland getroffen. Er habe für die Organisat ion 

JEM Seminare organisiert. Er sei auch einer der Administratoren der Websi te von 
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JEM sowie Vorstandsmitgl ied und Pressereferent der deutschen Sekt ion. Presserefe

rent sei er seit der ersten Novemberwoche 2005. Dr. Ibrahim Khalil habe die JEM im 

Jahr 2000 gegründet. Das Manifest des Dr. Khalil heiße „Schwarzes Buch". Der Ge

neralsekretär der JEM heiße Abdul Wah id . Chefkoordinator sei Dr. Ibrahim Khalil 

selbst. Im Jahr 2003 habe sich die Organisation gespal ten. Ein Teil nenne sich Su

dan Liberation Movement unter Abdul Wah id ; der Rest unter Dr. Ibrahim Khalil nenne 

sich nach wie vor J E M . Die Anhänger von Abdu l Wahid seien Angehör ige der Völker 

der Fur und Masalit. In der Organisat ion JEM dominierten Angehör ige des Volkes der 

Zaghawa. Die Organisat ion JEM fordere, dass Darfur von Menschen aus diesem 

Gebiet regiert werde. Menschen aus d e m Darfur soll ten auch an der Zentralregierung 

beteiligt werden. Im Radio oder im Fernsehen sei er noch nicht aufgetreten. Vor zwei 

Jahren habe er in der Zeitung „Darfur News" einen Artikel veröffentl icht. In d iesem 

Art ikel habe er beschr ieben, dass die Regierung die Flüchtl inge im Darfur-Gebiet mit 

abgelaufenen Lebensmitteln und Medikamenten versorge. Auf e inem Seminar in Vlo

tho Ende Juli 2005 sei er von e inem Vertreter der Botschaft, e inem Konsul , ange

sprochen und bedroht worden. Sein Reisepass sei 2005 abgelaufen. 

Mit Bescheid vom 20.09.2006 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge 

den Antrag auf Anerkennung als Asylberecht igter ab, stellte fest, dass die Vorausset

zungen des § 60 Abs. 1 AufenthG und Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 

AufenthG nicht vorl iegen und drohte dem Kläger die Abschiebung in den Sudan an. 

Der am 22.09.2006 als Einschreiben zur Post gegebene Bescheid blieb unangefoch

ten. 

Am 25.06.2007 wurde der Kläger in Abschiebehaf t genommen. Am gleichen Tag 

stellte er erneut Asylantrag, zu dessen Begründung er schriftl ich angab, seine Fami

lie im Sudan sei belästigt und unter Druck gesetzt worden, um seinen Aufenthaltsort 

in Erfahrung zu br ingen. In einer deutschen Zei tung sei ein Foto von ihm veröffent

licht worden. Dieses sei seiner Familie gezeigt worden. 

Mit Bescheid vom 29.06.2007 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge 

den Antrag auf Durchführung eines weiteren Asylverfahrens sowie den Antrag auf 

Abänderung des im Erstverfahren ergangenen Bescheids bezüglich der Feststel lung 

zu § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG ab. 
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Am 09.07.2007 hat der Kläger Klage erhoben, mit der er beantragt, 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtl inge vom 
29.06.2007 aufzuheben und die Beklagte zu verpfl ichten, ihn als Asyl 
berechtigten anzuerkennen und ihm die Flüchtl ingseigenschaft zuzu
erkennen, hilfsweise die Beklagte zu verpfl ichten, festzustel len, dass 
Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 5 und Abs. 7 AufenthG 
vorl iegen. 

Zur Begründung trägt er vor, aufgrund seines exilpolit ischen Engagements drohe ihm 

im Falle einer Rückkehr in den Sudan Verfolgung, insbesondere Folter. Seine Familie 

im Sudan werde unter Druck gesetzt. In den Neuesten Nachrichten vom 

14./15.01.2006 sei über eine Ausstel lung in berichtet worden, die die Men

schenrechtsver letzungen im Sudan angeprangert habe. Der Art ikel sei mit e inem Fo

to versehen gewesen, das ihn vor e inem Plakat der Ausstel lung zeige. Dieses Bild 

habe man seiner Famil ie gezeigt und darauf hingewiesen, dass er gegen den Sudan 

gerichtete polit ische Aktivitäten ausübe. Seiner Schwester sei es mittels Bestechung 

gelungen, eine Kopie dieses Zeitungsberichts zu er langen und ihm über einen Mit

te lsmann zukommen lassen. Er habe den Zeitungsbericht Anfang Juni 2007 erhalten. 

Zwei Mal jährl ich werde das Haus seiner Famil ie von den sudanesischen Sicher

heitskräften aufgesucht. Dies geschehe insbesondere an islamischen Feiertagen, 

wei l d ie Sicherheitskräfte offenbar vermuteten, dass er in dieser Zeit vom Tschad aus 

seine Mutter besuchen könnte. Am 19.05.2008 hätten sechs Geheimdienstbeamte 

das Haus seiner Mutter durchsucht. Etwa im Juni 2008 habe seine Mutter gerade auf 

e inem Gebetsteppich vor einer Mauer gekniet, als zwei männl iche Angehör ige des 

Geheimdienstes über die Mauer auf den Gebetsteppich gesprungen seien und sie so 

zu Tode erschreckt hätten. Seine Mutter habe dadurch einen Schlaganfal l erlitten 

und sei seither halbseitig gelähmt. 

Am 01.08.2007 sei er aus der Abschiebungshaft der sudanesischen Botschaft vorge

führt worden. Während er mit den vorführenden Beamten und vier weiteren vorge

führten Personen in der Botschaft gewartet habe, seien mehrere Angestel l te der Bot

schaft an ihm vorbeigegangen und hätten ihn begrüßt. Dies sei bei den anderen vor

geführten Personen nicht der Fall gewesen. Schließlich sei er e inem Vertreter der 

Botschaft vorgestellt worden. Dieser habe ihn begrüßt und s inngemäß erklärt, dass 

man ihn jetzt wohl erwischt habe. 
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Insbesondere in den letzten Jahren habe er sich erhebl ich exilpolit isch engagiert. Er 

habe in öffentl ichen Vort rägen sich kritisch mit der Politik der sudanesischen Regie

rung betreffend Darfur auseinandergesetzt. Dabei habe er die Position der Organisa

tion JEM, der er angehöre, vertreten. Die Bewegung JEM habe sich Ende September 

2007 gespal ten. Der größere Tei l f i rmiere unter der Bezeichnung JEM-CL (Collective 

Leadership). Der Vorsi tzende dieser Organisat ion heiße Bahar Idriss Abu Garda. Er 

sei zum stel lvertretenden Vors i tzenden und zum Repräsentanten der Organisat ion in 

Deutschland best immt worden. Er habe zahlreiche Art ikel geschr ieben und im Inter

net veröffentlicht. Im Mai 2008 habe die Rebel lenbewegung JEM, der er angehöre, 

Khartum angegrif fen. Aufgrund dessen dürfte die Verfolgungsgefahr für Angehör ige 

der JEM erheblich gest iegen sein. 

Am 05.06.2008 habe er als Vertreter von JEM-CL an einer Diskussionsveranstal tung 

des Arbeitskreises als Vort ragender tei lgen. Am 14./15.06.2008 sei er a n 

lässlich einer Konferenz in der Nähe von als Kultursekretär in den Vor

stand des Darfur-Vereins Deutschland e. V. gewählt worden. 

Inzwischen habe sich die JEM mit vier kleineren Darfur-Vereinigungen zu einer neu

en Organisat ion namens URF (United Resistance Front) zusammengeschlossen. Er 

sei Vertreter der URF in Deutschland. In dieser Eigenschaft habe er bereits mehrere 

Presseerklärungen herausgegeben, die im Internet nachzulesen seien. Am 

15.06.2008 habe er im Rahmen einer Internet-Veröffentl ichung auch seine Telefon

nummer angegeben. Sei tdem erhalte er immer wieder Drohanrufe auf se inem Han

dy. Nach seiner Wahrnehmung handele es sich um vier Personen, die abwechselnd 

anriefen. Mitt lerweile gehöre er zum engsten Führungskreis der URF Deutschland. 

Am 13.06.2009 habe er in an einer Konferenz von führen

den Vertretern der URF aus Hol land, Frankreich und Deutschland te i lgenommen. 

V o m Vorsi tzenden der URF werde er auch zu Konferenzen außerhalb Deutschlands, 

so zuletzt in Tripol is/Libyen angefordert, woran er aufgrund seines ausländerrechtl i 

chen Status nicht te i lnehmen könne. Im Oktober 2009 sei er anlässlich der jähr l ichen 

Wahlen des Darfur-Vereins erneut in den Vorstand gewählt worden. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen, 
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In der mündl ichen Verhandlung ist der Kläger angehört worden. Auf die Anlage zur 

Niederschrift über die mündl iche Verhandlung wird insoweit verwiesen. 

Das Gericht hat Erkenntnisquel len über die Verhältnisse im Sudan zum Gegenstand 

des Verfahrens gemacht . 

Dem Gericht l iegen die Akten des Bundesamts für Migration und Flüchtl inge - auch 

zum ersten Asylverfahren des Klägers - sowie die Ausländerakten des Landratsamts 

und des Regierungspräsidiums vor. Diese waren 

ebenso Gegenstand der mündl ichen Verhandlung wie die in das Verfahren einge

führten Erkenntnisquel len. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 

Die Klage ist zulässig und begründet, soweit der Kläger die Verpf l ichtung der Beklag

ten begehrt, ihm die Flüchtl ingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 

Asy lVfG zuzuerkennen. Mit se inem weiteren Hauptantrag, die Beklagte zu seiner 

Anerkennung als Asylberecht igter zu verpfl ichten, dringt der Kläger demgegenüber 

nicht durch. Da er bereits mit seinem Hauptantrag (teilweise) Erfolg hat, bedarf es 

keiner Entscheidung über die mit dem Hilfsantrag begehrte Feststellung des Vorl ie

gens von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG. 

Der Folgeantrag des Klägers ist im Sinne von § 71 Abs. 1 S. 1 Asy lVfG i.V.m. § 51 

Abs. 1 bis 3 VwVfG verfahrensrelevant. In Bezug auf den maßgebl ichen Zeitpunkt 

der mündl ichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 S. 1 AsylVfG) hat der Kläger hinreichend 

substanti iert und glaubhaft vorgetragen, dass sich die dem (ersten) Ablehnungsbe

scheid des Bundesamts für Migration und Flüchtl inge vom 20.09.2006 zugrundel ie

gende Sachlage nachträglich in d e m Sinne zu seinen Gunsten geändert hat, dass 

eine ihm günst igere Entscheidung ernstl ich in Betracht kommt. Das Bundesamt hat 

den ersten Asylantrag des Klägers tragend mit der Begründung abgelehnt, seine A n 

gaben und seine Befürchtungen bezüglich einer Rückkehr in den Sudan seien nicht 

glaubhaft. Dass der sudanesische Staat den Reisepass des Klägers zuletzt bis zum 

09.12.2006 verlängert habe, belege, dass eine staatl iche Verfolgungsabsicht ta tsäch-
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lich nicht bestehe. Auch seien die Angaben zu seinem exilpolit ischen Engagement 

für die Organisat ion JEM nicht glaubhaft. 

W a s zum einen Indizien für ein Interesse des sudanesischen Staates betrifft, den 

Kläger wegen seiner exilpolit ischen Tät igkeiten zur Rechenschaft zu z iehen, hat sich 

dieser - unter anderem - in se inem zweiten Asylverfahren darauf berufen, ihm sei bei 

seiner Vorführung bei der sudanesischen Botschaft in am 01.08.2007 von ei

nem Vertreter der Botschaft s inngemäß bedeutet worden, dass man ihn jetzt „er

wischt" habe. Ferner hat er vorgetragen, er erhalte seit etwa Mitte 2008 immer wieder 

Drohanrufe, nachdem seine Mobi l funknummer aufgrund einer Internet-

Veröffent l ichung bekannt geworden sei . Dieses keineswegs von vornherein unglaub

hafte Vorbr ingen ist als die Gel tendmachung einer nachträgl ichen Änderung der 

Sachlage im Sinne von § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG anzusehen, die sich mit Blick auf die 

Flücht l ingsanerkennung zu seinen Gunsten auswirken kann. 

Zum anderen hat der Kläger umfangreich und durchaus glaubhaft zu se inem nicht 

nur quantitativ sondern auch qualitativ gesteigerten exilpolit ischen Engagement vor

getragen und schlüssig dargelegt, dass auch dieser neuerl iche Sachverhalt geeignet 

ist, eine ihm günst igere Entscheidung herbeizuführen. Sein Anspruch auf Durchfüh

rung eines weiteren Asylverfahrens scheitert schließlich nicht an § 51 Abs. 2 u. 3 

VwVfG. Dass er keine Klage gegen den im Erstverfahren ergangenen Bescheid des 

Bundesamts vom 20.09.2006 erhoben hat, kann ihm nicht als grobes Verschulden im 

Sinne von § 51 Abs. 2 VwV fG angelastet werden, zumal sich die - gesteigerten - Er

folgsaussichten seines Asylbegehrens erst aufgrund einer nachträgl ichen Änderung 

der Sachlage ergeben haben. Die Gründe für das Wiederaufgrei fen des Verfahrens 

hat der Kläger auch jeweils innerhalb der Dreimonatsfr ist des § 51 Abs. 3 VwVfG gel

tend gemacht . 

Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Kläger wegen seines zuletzt entfalteten 

exilpolit ischen Engagements im Falle seiner Rückkehr in den Sudan mit beachtl icher 

Wahrscheinl ichkei t menschenrechtswidr igen Repressal ien des sudanesischen Staa

tes ausgesetzt wäre. Dabei geht das Gericht aufgrund seiner insoweit ohne weiteres 

glaubhaften Angaben davon aus, dass er seit dem Zusammenschluss von fünf Ein

zelorganisat ionen zur URF (United Resistance Front) deren oberster Repräsentant in 
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Deutschland ist. Bei der URF handelt es sich um eine der in Darfur aktiven Rebel len

organisat ionen. Ihr Führer Bahar Idriss Abu Garda hatte den Kläger unmittelbar in 

dieses Amt berufen. Zuvor war er schon oberster deutscher Repräsentant der Grup

pierung JEM-CL, die in der URF aufgegangen ist. In seiner Eigenschaft als Vorsit

zender der URF in Deutschland ist es Aufgabe des Klägers, die Medien zu beobach

ten und durch Herausgabe von Presseerklärungen im Sinne der Organisat ion zu be

einf lussen. Ferner hält er den Kontakt zu den Aktivisten der Organisat ion im Darfur 

sowie zu den dort tät igen Hil fsorganisationen. Schließlich bemüht er sich um das 

Knüpfen diplomatischer Kontakte und steht etwa in Verbindung mit einer von ihm 

namentl ich benannten Legationsrätin des Auswärt igen Amts - AA - in Berl in. Mit dem 

Führer der URF Abu Garda hält er ständigen telefonischen Kontakt. Lediglich sein 

Status als Asy lbewerber hindert ihn daran, an Konferenzen der URF im Ausland teil

zunehmen. Entsprechende Einladungen hat er im gerichtl ichen Verfahren vorgelegt. 

Die exilpolit ische Tätigkeit des Klägers ist dem sudanesischen Staat, insbesondere 

dessen Geheimdienst bekannt. Glaubhaft hat der Kläger davon berichtet, dass die 

von seiner Organisat ion ausgerichteten Veranstal tungen wie etwa Seminare von der 

sudanesischen diplomat ischen Vertretung in Deutschland und anderen Angehör igen 

der sudanesischen Regierung und des Geheimdienstes unterwandert sind (siehe 

dazu bereits die Auskunft der Schweizer ischen Flüchtlingshilfe - SFH - zur Frage der 

Verfo lgung von Rückkehrern aufgrund exilpolit ischer Tätigkeit vom 28.09.2005). 

Eine Bei legung des Darfur-Konfl ikts ist nicht absehbar (Lagebericht A A vom 

15.01.2009). Solange dies nicht der Fall ist und Rebel lenorganisat ionen wie die URF 

im Sudan oper ieren, ist davon auszugehen, dass die propagandist ischen Aktivitäten 

der mit diesen Rebel lenorganisat ionen verbundenen Auslandsverein igungen vom 

sudanesischen Regime missbill igt werden, zumal wenn diese, w ie dies in der Person 

des Klägers der Fall ist, den sudanesischen Präsidenten in ihren im Internet zugäng

l ichen Ver lautbarungen scharf angreifen und verungl impfen. Beleg für diese Missbil l i

gung sind im Falle des Klägers die von ihm glaubhaft vorgetragenen anonymen Tele

fonanrufe, die ihn aus dem Sudan erreichen und in denen er yor einer Fortsetzung 

seiner propagandist ischen Tätigkeit gewarnt wird. Das Gericht hat im Kern auch kei

ne durchgrei fenden Zweifel an der Richtigkeit seiner Darstel lung, wonach seine im 

Sudan verbl iebenen Famil ienangehörigen, insbesondere se ine Mutter, Repressal ien 
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der ört l ichen Sicherheitskräfte ausgesetzt s ind, die sich in regelmäßigen Abständen 

vergewissern, ob er mögl icherweise in den Sudan zurückgekehrt ist. 

Diese vom Kläger wahrgenommenen konkreten Indizien für eine Rückkehrgefähr

dung fügen sich in die al lgemeine Erkenntnisquel lenlage ein. Zwar sind nach Been

digung des Bürgerkriegs zwischen d e m Norden und Süden des Landes und dem Ab 

schluss des Fr iedensabkommens im Jahr 2005 zahlreiche opposit ionelle sudanesi

sche Exilpolit iker ins Land zurückgekehrt , um innerhalb des Sudan zu wirken. Eine 

Ausnahme stellen jedoch die Auslandsbüros verschiedener Gruppierungen des Dar-

fur-Konfl iktes dar, zu denen auch die URF zählt (vgl. AA, Lagebericht vom 

15.01.2009, S. 13). Vor al lem nach dem mil i tärischen Angrif f der JEM auf Khartum im 

Mai 2008 sind die prominenten Akteure im Visier der sudanesischen Regierung, die 

sich auf d ip lomat ischem W e g dagegen wendet , dass europäische Länder diesen 

Personen Aufenthalt gewähren. Die Schweizer ische Flüchtlingshilfe vertritt in ihrer 

Stel lungnahme vom 28.09.2005 die Auf fassung, dass ein erhöhtes Gefährdungsris i

ko für Personen besteht, die sich im Exil polit isch betätigt haben und Mitglied der 

JEM sind. Dies gilt erst recht für Personen, die in einer vergleichbaren Exilorganisati

on eine exponierte Stellung e innehmen, wie dies beim Kläger als Repräsentant der 

URF in Deutschland der Fall ist. 

Es ist nicht damit zu rechnen, dass der Kläger im Falle seiner Rückkehr beziehungs

weise Abschiebung unerkannt und unbehell igt in den Sudan einreisen und sich dann 

im Land e inem Zugriff der Sicherheitskräfte entziehen kann. Wahrscheinl ich ist es 

vielmehr, dass er schon bei der Einreise identifiziert und festgehalten wird. Nach wie 

vor werden sämtl iche Sudanesen vor al lem nach längerem Auslandsaufenthal t bei 

ihrer Einreise in den Sudan einer Befragung unterzogen. Dies gilt zwar zunächst nur 

der Kontrol le, ob steuerl iche Verpf l ichtungen erfüllt sind, denen alle im Aus land tät i

gen Sudanesen unterl iegen (AA, Lagebericht v. 15.01.2009, S. 18, 19). Als Angehö

riger einer nicht-arabischen Ethnie aus Darfur (Masalit) wird der Kläger aber darüber 

hinaus Argwohn erregen und Anlass für eine genauere Überprüfung durch die 

Sicherheitskräfte und den Geheimdienst bieten (Auskunft der SFH vom 28.11.2006 

zur Rückkehrgefährdung für Personen aus Darfur). Spätestens im Zuge dieser ge

naueren Überprüfung ist damit zu rechnen, dass sein exilpolit isches Engagement für 

eine der in Darfur tät igen Rebel lenorganisat ionen offenbar wird, was mit hoher Wahr-
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scheinl ichkeit seine Verhaftung zum Zweck weiterer Ermitt lungen nach sich ziehen 

wird. 

Im Zuge dieser Inhaftierung von nicht absehbarer Dauer ohne Ank lage und ohne 

Kontakt zur Außenwel t muss der Kläger damit rechnen, gefoltert zu werden (Auskunft 

der SFH vom 28.09.2005, a.a.O.). Dies deckt sich mit der Einschätzung des Auswär

t igen Amts im aktuellen Lagebericht vom 15.01.2009, wonach der Sudan - nach wie 

vor - in rechtsstaatl icher Hinsicht gravierende Mängel aufweist und Personen von 

den Sicherheitskräften ohne Angabe von Gründen verhaftet und monatelang festge

halten werden . Gesicherte Erkenntnisse über Folter und Misshandlungen in sudane

sischen Gefängnissen liegen dem Auswärt igen Amt zwar nicht vor; internationale 

Beobachter sehen entsprechende Aussagen Betroffener aber als glaubhaft an (La

gebericht, S. 16). 

Die dem Kläger nach al ledem mit beachtl icher Wahrscheinl ichkeit drohende Verfol

gung im Sudan, deren polit ischer Charakter offensichtl ich ist, rechtfertigt indessen 

nicht seine Anerkennung als Asylberechtigter (Art. 16 a GG). dem steht die Recht

sprechung des Bundesverfassungsgerichts entgegen (Beschl. v. 26.11.1986 - 2 BvR 

1058/85 BVerfGE 74, 51), die in § 28 Abs. 1 AsylVfG einfachgesetzl ich umgesetzt 

ist. Nach dieser Vorschrif t wird ein Ausländer in der Regel nicht als Asylberechtigter 

anerkannt, wenn die Gefahr polit ischer Verfolgung auf Umständen beruht, die er 

nach Ver lassen seines Herkunftslandes aus e igenem Entschluss geschaffen hat, es 

sei denn, dieser Entschluss entspricht einer festen, bereits im Herkunftsland erkenn

bar betätigten Überzeugung. Bei der seine Rückkehrgefährdung auslösenden exi lpo

litischen Betätigung des unverfolgt ausgereisten Klägers handelt es sich um einen 

selbstgeschaffenen Nachfluchttatbestand im Sinne von § 28 Alps. 1 AsylVfG. Dieser 

führt nur dann zum Asylgrundrecht, wenn die exilpolit ischen Aktivitäten sich als Aus 

druck und Fortführung einer schon während des Aufenthalts im Herkunftsstaat vor

handenen und erkennbar betätigten festen Überzeugung darstel len. Dies gilt nur 

dann nicht, w e n n der Ausländer sich aufgrund seines Alters und Entwicklungsstan

des im Herkunftsland noch keine feste Überzeugung bilden konnte (§ 28 Abs. 1 S. 2 

AsylVfG). Als der Kläger den Sudan zum Zweck der Au fnahme eines Studiums in 

Deutschland im August 1991 verl ieß, war er 19 Jahre alt. Bereits im Jahr 1988 hat er 

nach seinen Angaben gegenüber dem Bundesamt im ersten Asylverfahren sein Ab i -
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tur abgelegt und danach als Privatlehrer gearbeitet. Danach kann nicht davon aus

gegangen werden, dass er im Zeitpunkt seiner Ausreise alters- und entwicklungsbe

dingt noch nicht in der Lage war, eine feste polit ische Überzeugung zu bi lden. Ande

rerseits ist nicht ersichtl ich, dass diese grundsätzl iche Befähigung zu einer festen 

polit ischen Überzeugung sich vor seiner Ausre ise in einer konkreten Betätigung nie

dergeschlagen hätte. Gegenüber dem Bundesamt hatte der Kläger lediglich angege

ben, im Jahr 1997 (gemeint ist wohl 1987) als Schüler an einer Demonstrat ion wegen 

der Erhöhung der Zuckerpreise te i lgenommen zu haben und deswegen zwei W o 

chen lang auf der Polizeistation festgehalten worden zu sein. Dieses polit ische En

gagement stellt sich jedoch als situationsbedingt und insbesondere nicht nachhalt ig 

dar und genügt den Anforderungen an eine erkennbar betätigte Überzeugung im 

Sinne von § 28 Abs. 1 S. 1 Asy lVfG somit nicht. Offenbar war der Kläger nach die

sem Vorfal l bis zu seiner Ausreise polit isch enthal tsam, so dass es schon deshalb an 

der von § 28 Abs. 1 S. 1 Asy lVfG geforderten Kontinuität der polit ischen Betätigung 

fehlt. 

Auf die Zuerkennung der Flüchtl ingseigenschaft hat der Kläger demgegenüber A n 

spruch. Die dargestel l te Gefährdungslage im Falle seiner Rückkehr in den Sudan ist 

nach Maßgabe von § 60 Abs. 1 in Verbindung mit der Richtl inie 2004/83/EG flücht

l ingsrechtlich relevant. Die Zuerkennung der Flüchtl ingseigenschaft scheitert auch 

nicht an § 28 Abs. 2 Asy lVfG. Danach kann in e inem Folgeverfahren in der Regel die 

Flüchtl ingseigenschaft nicht zuerkannt werden, wenn der Ausländer nach unanfecht

barer Ablehnung eines Asylantrags erneut einen Asylantrag stellt und diesen auf 

Umstände stützt, die er nach unanfechtbarer Ablehnung seines früheren Antrags 

selbst geschaffen hat. Mit dieser Vorschri f t hat der Gesetzgeber die risikolose Verfol

gungsprovokat ion durch Nachf luchtgründe, die der Betreffende nach Abschluss des 

ersten Asylverfahrens selbst geschaffen hat, regelhaft unter Missbrauchsverdacht 

gestellt (BVerwG, Urt. v. 18.12.2008 - 10 C 27.07 -, BVerwGE 133, 31). Die gesetzl i

che Missbrauchsvermutung ist al lerdings dann widerlegt, wenn der Asylbewerber den 

Verdacht ausräumen kann, er habe Nachfluchtaktivi täten nach Ab lehnung des Erst

antrags nur oder aber hauptsächl ich mit Blick auf die erstrebte Flücht l ingsanerken

nung entwickelt oder intensiviert (BVerwG, Urt. v. 18.12.2008, a.a.O.). Diese Wider

legung ist dem Kläger gelungen. Er hat in der mündl ichen Verhandlung plausibel 

gemacht, dass seine exilpolit ische Betät igung seine Wurze l zunächst in e inem allge-
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meinen entwicklungspol i t ischen Engagement hatte. Dies änderte sich qualitativ und 

gewann an Intensität, als er im Zuge des Darfur-Konfl ikts als Angehör iger eines dort 

von Verfo lgung bedrohten Stammes eine persönl iche Betroffenheit empfand. Diese 

Betroffenheit l ieß ihm, wie er in der mündl ichen Verhandlung überzeugend formuliert 

hat, keine andere Wah l , als sich zu Gunsten seiner bedrohten Ethnie im Exil politisch 

zu betätigen. Das Gericht nimmt es ihm ab, dass nicht der angestrebte Ausgang der 

von ihm betr iebenen Asylverfahren die Tr iebfeder seines Handelns war und ist. Dies 

gilt auch mit Blick auf die zuletzt entfaltete Intensivierung seiner Akt ivi täten. Das Amt 

des Repräsentanten der URF in Deutschland hat er nicht von sich aus angestrebt; es 

wurde vielmehr von Abu Garda, dem Führer der URF, an ihn herangetragen. Die 

Auswei tung seiner Aktivitäten im Verlauf des Asyl folgeverfahrens ist d iesem Amt und 

der damit verbundenen erhöhten Verantwortung geschuldet und lässt sich zur Über

zeugung des Gerichts nicht in einen vordergründigen Zusammenhang mit dem von 

ihm zugleich angestrebten Erfolg in d iesem Verfahren bringen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1, 155 Abs. 1 S. 3 V w G O . Dass der 

Kläger mit se inem auf Verpf l ichtung der Beklagten zu seiner Anerkennung als Asy l 

berechtigter gerichteten Begehren nicht durchdringt, wertet das Gericht als geringfü

giges Unterl iegen. Da eine Person, welcher die Flüchtl ingseigenschaft zuerkannt 

wird, eine ebenso starke aufenthaltsrechtl iche Stellung erlangt wie ein Asylberecht ig

ter, fällt die Abweisung der Klage bezügl ich Art. 16 a Abs . 1 GG von der praktischen 

Bedeutung her gesehen kaum ins Gewicht (vgl. BVerwG, Beschl, v. 21.12.2006 - 1 C 

29.03 - , NVwZ 2007, 469 zum Gegenstandswert der jewei l igen Strei tgegenstände). 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Verwaltungs
gerichtshof Baden-Württemberg zugelassen wird. Der A n t r a g l a u f Z u l a s s u n g 
d e r B e r u f u n g ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Verwal
tungsgericht Karlsruhe, Postfach 11 14 51 , 76064 Karlsruhe, oder Nördliche 
Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe, zu stellen. 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn die 
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der 
Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf 
dieser Abweichung beruht oder ein in § 138 VwGO bezeichneter Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt. 




